
Nennformular für ADAC–Clubsport–Automobilslalom
- Für „Doppelveranstaltungen“ muss für jede Veranstaltung ein Nennformular herausgegeben werden
Telefon- und Faxnummer des Veranstalters

Tel.: 0173-1810169 Fax: 04331-4386479

MSC-Westerrönfeld

Rüdiger Engelmann

Sandkoppel 3

24790 Schacht-Audorf

Veranstaltung: 7.ADAC-MSC-Clubslalom
Datum: 27.08.2011 Nennungsschluss zum ermäßigten Nenngeld: 21.08.2011,  20Uhr

Nennung für Klasse (gem. Veranstalter-Ausschreibung) Papierabnahme

Gruppe 1 Einsteiger Klasse 1a Klasse 1b Kfz-Schein ⃞

Gruppe 2 Jedermann Klasse 2a Klasse 2b Klasse 2c Wagenpass ⃞

Gruppe 3 Offen Klasse 3a Klasse 3b Verzichtserklärung ⃞

Sonst. Klassen gem. Ausschreibung: 4A            4B             4C Einverständniserklärung ⃞

      DMSB Lizenz ⃞

Fahrer ⃞
Name, Vorname      

Straße       Technische Abnahme

PLZ / Wohnort             Sportreifen ⃞

Tel.       Fax       Gewicht ⃞

Staatsangehörigkeit      
E-

Mail       Leistung ⃞

geb. am       Fzg.-Brief ⃞

DMSB Liz. Nat. C Nat. A Int. C Liz.-Nr.       Fzg.-Schein ⃞

Noch nie eine Lizenz gehabt Wagenpass ⃞

Fahrzeug Fahrzeugdaten werden bei der techn. Abnahme überprüft! ⃞

Fabrikat       Typ       ⃞

Hubraum      ccm Gewicht in kg       LG (kg/kW) =       ⃞
Kfz-Kennz. oder Wagenpass-Nr.       Leistung in kW      

Mehrfachstarter        Namen:      

Zutreffendes unbedingt ankreuzen!

 Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.

 Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab.

Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers frei, außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer bei sonstigen 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen.
Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen 
Helfern auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Slalomwettbewerben (Training, Wertungsläufe) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen 
und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Das Nenngeld ist bei der Abgabe der Nennung zu entrichten!
Das Nenngeld in Höhe von EUR         ist in bar  / als Scheck   Nr. :        beigefügt 
   wurde am        überwiesen.

Wird vom Veranstalter ausgefüllt:           START-NR.
Nennungseingang:

Nenngeld EURO              

Überweisung  /  Scheck  /  bar

Wertungsgruppe:                       Klasse:





Erklärungen von Bewerber und Fahrer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 
oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.

Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den 
Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen

- die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor  Sport  Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre, 

- die ADAC-Gaue, den Promotor/Serienorganisator, 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht 

werden, und 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf 
einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  -  auch  eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  eines  Erfüllungsgehilfen  des  enthafteten 
Personenkreises - beruhen;
gegen

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n 

gehen vor!) und eigene Helfer 

verzichten sie auf  Ansprüche jeder  Art  für  Schäden,  die im Zusammenhang mit  dem Wettbewerb (Training,  Wertungsläufe)  entstehen,  außer  für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters  oder  eines  Erfüllungsgehilfen  des enthafteten  Personenkreises  -  beruhen,  und außer  für  sonstige  Schäden,  die auf  einer 
vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  -  auch  eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  eines  Erfüllungsgehilfen  des  enthafteten 
Personenkreises - beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

     
Ort, Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

     
Name des Fahrers in Blockschrift Unterschrift

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(Nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe Vorderseite der Nennung)

Ich bin mit der Beteiligung des in der  Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf  
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
  die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
  die ADAC-Gaue, den Promoter/Serienorganisator,
  den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, 
  den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht 
werden, und 
  die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf 
einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  –  auch  eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  eines  Erfüllungsgehilfen  des  enthafteten 
Personenkreises – beruhen; gegen
  die Bewerber, Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen 
Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie gegen
  den/die Bewerber, Fahrer, Mitfahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen 
Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den 
Slalomwettbewerben (Training, Wertungsläufen) entstehen,
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf 
einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  –  auch  eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  eines  Erfüllungsgehilfen  des  enthafteten 
Personenkreises – beruhen.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher  Haftung  und  auch  für  Ansprüche  aus  unerlaubter  Handlung.  Stillschweigende  Haftungsausschlüsse  bleiben  von  vorstehender 
Verzichtserklärung unberührt.

           
Ort/Datum Unterschrift Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift


	Fzg.-Schein
	Erklärungen von Bewerber und Fahrer zum Ausschluss der Haftung
	Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers

	Kontrollk#C3#A4stchen11: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen111: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen112: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen113: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen114: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen115: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen116: Off
	CheckBox: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox3: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen7: Off
	CheckBox4: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen2: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off


